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[1632 September ] A
ERKLAERUNG1 DER V KATH. ORTE IN ZUSAMMENHANG MIT DEM MATRIMONIAL-

UND KOLLATURSTREIT[ IM THURGAU UND RHEINTAL]

"Jr Allerchristenlichsten Mt . Zuo Frankhrych [Ludwig  XIII . J etc . Unsere

. . . Pundtsgnossen wolmeinliches . . . Ansinnen 3 undt durch seynen Extraord:

Ambassadoren 3 H . [Henri I er J Herzogen von R o h a n s . . . underschidenliche

ersuochung 3 und ermahnungschryben 3 Junkhem [Jacques ] von [S t a v a y - ]

Mollondin 3 hochstgedacht Jr Mt . Secretarij und Tolmetschen embsige

JnscKlachung , Nit weniger 3 der erwelten Herren Ehrensätz [Franz Ludwig von

Erlach 3 von Bern ; Hans Rudolf F a e s c h3 von Basel ; Johann Daniel von

Montenach 3 von Freiburg ; Johann Jakob vom S t a a l 3 von Solothurn]

. . . sorgfältig erzeigte müehewaltung 3 Jres 3 so woll auch Jrer allersits Her¬

ren und Obern thrüwherziges erinnem 3 und verwarnen schuldig 3 gebürendt 3 und
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erforderlicher massen 3 Zuo ehren 3 undt Zuo respectieren : hand unsere g . h . und

Obern der 5 Cath . Ohrten Jnsonderheit by so gefährlich und geschwinden in Löb¬

liche Eydtgnoschaft schwäbenden Kriegs Läuffen 3 sich dahin resolviert , undt

entschlossen : Namlichenl : ]

Dass von wolermelten H. Erensezen uns solte güetlich fürgeschlagne mitel (ohn-

geacht vilerhandt beschwerligkheiten ) für das Künftig 3 uff und anzunemmen.

Mit disem heitern usstrukhenlichen 3 uns den abgesandten hievor ertheilten 3

vorbehaltnen 3 undt mehermals erlütherten Verstandt undt meynung . Das wofeher

aber Jrrung undt gspähn Zwüschendt Jnen . . . den [ V kath . im Thurgau und Rhein¬

tal reg . Orten und ] u . E . [Bürgermeister und Rat ] von Zürich 3 [von ] Religion-
2

[und Glaubens Sachen wegen ] weeren 3 davon Jm Landtsfriden [ von 1531 ] und Au¬

thentischen Verträgen und Abscheiden khein gnuogsame erlutherung Zuofinden:

man Zuo guotlichem verglych 3 uss mangel deren Zuo glychen säzen gewysen syen:

Die Sätz aber crafft der Pündten us uns selbsten Nemmen sollendt . Es were dan

sach beiden theilen gmeinlich Lieb 3 us unpartysehen ohrten glyche schidt Rich¬

ter erkhiesen wölten 3 das woll thuon möchten : unzwyffenlich hoffende 3 das sol¬

cher verstandt Zuo verhüetung mehrkönftigen spähnen 3 Jns Jnstrumendt und ori¬

ginal dütlich undt dar gesezt werden solle . Fahls aber u . E . von Zurich 3 die

sich Jederwylen anerboten 3 alle authentische Rechtsprüch verträg undt ab-

scheidt uffrecht unndt Redlich Zehalten . Die Jnverlybung derselbigen 3 an be-

gärten gehörigen ohrt wider verhoffen nit gestatten 3 das hiemit dieselbigen 3

Jn der clausula 3 undt Zuo Endt des verglychs 3 diser neygung undt bester form

noch 3 gnuogsam Vorbehalten syn söllendt.

Zum Anderen belangende die Ehe und CollaturSachen [im Thurgau und Rheintal] 3

so unsere g . h . und Oberen eigentlich nit berüerendt 3 wellendt sy es umb fridt

Ruhw3 undt einigkheit willen 3 Jres theils auch also beschächen Lassen 3 wan

es auch by den Jnteressierten nit erheblich 3 by derrme bewenden sol 3 das ver-

mög u . E . von Zürich heiteren erclärens 3 und erpietens den beschwärten und

praetendierenden Parthen bscheidt undt Antwort geben werde.

Undt das disere unsere acceptation und genemmhaltung ordenlich protocolliert

und Jns Jnstrument und uns Zurhandt gestelt werden . "

1 ) Diese Erklärung wurde an den Schiedsverhandlungen vom 3 . August bis 7.
September 1632 in Baden kurz vor Konferenzschluss abgegeben , s . EA V 2,
705 (Nr . 605 ) sowie AH 82/86 . An dieser Konferenz nahm u . a . auch Beat II.
Zurlauben als Tagsatzungsgesandter von Stadt und Amt Zug teil.

2 ) Aus AH 82/86 ergänzt.
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Konzept , von Beat II . Zurlauben AH 82 , 123
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